
Bundesbank Karlsruhe              BIC/SWIFT: MARK DE F1660         IBAN: DE07 6600 0000 0066 0015 35

Präsidium
KIT - Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft

Studium und Lehre
Servicezentrum Studium und Lehre
Studierendenservice

Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe

Telefon: 0721-608-82222
Fax:      0721-608-48180
E-Mail:  studierendenservice@sle.kit.edu
Web:     www.sle.kit.edu

28.08.2018

KIT - Campus Süd • SLE • Kaiserstraße 12 • 76131 Karlsruhe

Julia Kisela
Noetherstr. 1 

69115 Heidelberg

Immatrikulation am KIT      
           

Sehr geehrte Frau Kisela,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Sie aufgrund Ihres Antrages zum Studium am KIT für den 
Studiengang Bachelor Informatik 1. Semester für das Wintersemester 2018/19 immatrikuliert werden 
können.

Ihre/n zuständige/n Sachbearbeiter/in im Studierendenservice finden Sie unter:
http://www.sle.kit.edu/wirueberuns/studierendenservice-ansprechpartner.php

Informationen zur Orientierungsphase Ihrer Fachschaft erhalten Sie unter https://www.o-phase.kit.edu/

Im Auftrag
Studierendenservice

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Präsident: Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka
Kaiserstraße 12 Vizepräsidenten: Michael Ganß, Prof. Dr. Thomas Hirth, Prof. Dr. Oliver Kraft, 
76131 Karlsruhe Christine von Vangerow, Prof. Dr. Alexander Wanner
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Im Hinblick auf einen möglichst reibungslosen Studienstart ist eine frühzeitige Immatrikulation zu 
empfehlen. Für die Immatrikulation ist die fristgerechte Überweisung des Semesterbeitrags in Höhe von 
aktuell 153,69 Euro, sowie die Rücksendung dieses Zulassungsbescheides erforderlich. Bitte beachten Sie 
dabei die Hinweise auf dem beiliegenden Gebührenbescheid. Für die Immatrikulation reichen Sie bitte 
möglichst innerhalb der nächsten zwei Wochen und bis spätestens 30.09.2018 folgende Unterlagen ein:
        

Bescheinigung der Studienfachberatung (bei Wechsel ab dem 3. Hochschulsemester).

Krankenkassenbescheinigung 
• Gesetzlich Versicherte: Krankenversicherungsbescheinigung und Meldeformular.
• Privat Versicherte: Bescheinigung einer gesetzlichen Krankenkasse über die Befreiung von der 

Versicherungspflicht.

Die Exmatrikulationsbescheinigung im Fall eines früheren Studiums (eine ordentliche Exmatrikulation 
wird vorausgesetzt, die Bescheinigung wird spätestens zur Immatrikulation benötigt).

Nachweis über die Teilnahme an einem Studienorientierungsverfahren 
(z.B. www.was-studiere-ich.de). 

Dabei ist die fristgerechte Überweisung des Semesterbeitrags in Höhe von aktuell 153,69 Euro erforderlich. 
Beachten Sie dabei die Hinweise auf dem beiliegenden Gebührenbescheid.

Dieser Bescheid wird unwirksam, wenn die oben genannten, für die Durchführung der 
Immatrikulation erforderlichen Schritte, nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolgen.
      


